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Schweizerischer Verein für Schweisstechnik 
 

 
Besondere Geschäftsbedingungen (BGB) Ausbildung 

BGB Ausbildung 
 
 
Geltungsbereich 
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des SVS und zusätzlich diese besonderen 
Geschäftsbedingungen für Leistungen, die in der Ausbildung erbracht werden. 

 
 
Arbeitszeiten: 
Es gelten die in der Kursbestätigung eines jeden Kurses angegebenen Kurszeiten. In der 
angegebenen Zeit werden die Kurse durchgeführt, d.h. Kursteilnehmer in praktischen Kursen 
müssen sich, wenn notwendig, die Sicherheitsbekleidung anlegen 
 
 

Vom Kursteilnehmer mit zu bringen:  
Nachfolgenden Unterlagen, Ausrüstungen hat der Kursteilnehmer auf eigene Kosten mit zu 
bringen. 
 

für die theoretische Ausbildung: 
 Notizmaterial, Schreibzeug, Lineal, Taschenrechner 

 

für die praktische Ausbildung: 
 Arbeitskleid, gute Arbeitsschuhe (mit Stahlkappen), Schutzbrille mit farblosen 

Gläsern, 

 Für Lötkurs: Brillen mit dunklen Gläsern, Stufe 3 

 Für Schweisskurs : Brillen mit dunklen Gläsern, Stufe  5, Schweisserhandschuhe, 
Schweisserhelm 

 
 

Kursgeld: 
Das Kursgeld ist vor Kursbeginn zu bezahlen. ( Postcheck- Konto 40- 1454-1 ), 
Kursteilnehmer, die die Kursgelder vor Kursbeginn nicht bezahlt haben können von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden. 
 
 

Kursausweis: 
Der Teilnehmer erhält einen Kursausweis, wenn er min. 90% der Kurszeit besucht hat 
 
 

Versicherung:  
Jeder Teilnehmer muss gegen Unfall versichert sein 
  



Seite 2 von 2 
Ausgabe Dez. 2013 BGB Ausbildung 

 
 

Zufahrt, Unterkunft und Verpflegung: 
Mit der Kursbestätigung erhält der Teilnehmer alle notwendigen Informationen. Grundsätzlich 
wird darauf hingewiesen, dass der SVS nur in ganz beschränktem Umfang 
Kundenparkplätze besitzt. Es wird deshalb empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anzureisen.  
Auf Wunsch stellt der SVS den Teilnehmern eine Liste möglicher Unterkünfte unverbindlich 
zur Verfügung. 
 
 

Annullationskosten: 
nach Bestätigung wird eine Bearbeitungsgebühr von 20% berechnet 
bei nicht Erscheinen wird eine Ausfallentschädigung von 80% der Kurskosten verrechnet 
bei zu wenig Teilnehmer kann der Kurs vom SVS ca 5- 7 Tage vor Kursbeginn annulliert 
werden 

 das Kursgeld wird zurückerstattet 

 oder auf einen folgenden Kurs übertragen 
 
 


